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BGH bestätigt die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung 
durch Facebook

Der Kartellsenat beim Bun-
desgerichtshof in Karlsru-
he hat beim Streit zwischen 
dem Bundeskartellamt und 
dem Internet-Konzern Face-
book klar und auch deutlich 
Stellung bezogen: „Es beste-
hen weder ernsthafte Zwei-
fel an der marktbeherrschen-
den Stellung von Facebook 
auf dem deutschen Markt 
für soziale Netzwerke noch 
daran, dass Facebook diese 
marktbeherrschende Stel-
lung mit den vom Kartellamt 
untersagten Nutzungsbedin-
gungen missbräuchlich aus-
nutzt.“ 

Daher hat der BGH-Kar-
tellsenat auch eine Ent-
scheidung des Oberlan-
desgerichts Düsseldorf 
aufgehoben und den Antrag 
auf Anordnung der aufschie-
benden Beschwerde abge-
lehnt. Damit darf das Ver-
bot des Bundeskartellamtes 
durchgesetzt werden, wo-
nach es Facebook untersagt 
ist, Daten ohne Einwilligung 
der privaten Nutzer zu ver-
arbeiten (Beschluss vom 
23. Juni 2020 – Az.: KVR 
69/19). 

Kartellsenat definiert Markt-
Beherrschung durch Face-
book

Im Hinblick auf die Markt-
Beherrschung durch Face-
book und der dazugehörigen 
Töchter Instagram sowie 
WhatsApp sieht der Kar-

tellsenat folgende Aspekte: 
„Maßgeblich hierfür ist nicht 
die vom Kartellamt in der 
angefochtenen Verfügung in 
den Vordergrund gerückte 
Frage, ob die Verarbeitung 
und Nutzung von personen-
bezogenen Daten der Face-
book-Nutzer, die aus deren 
Nutzung des Internets au-
ßerhalb von facebook.com 
und unabhängig von einem 
Facebook-Login entstehen, 
mit den Vorschriften der Da-
tenschutz-Grundverordnung 
in Einklang steht. 

Entscheidend ist vielmehr, 
dass Nutzungsbedingungen 
missbräuchlich sind, die den 
privaten Facebook-Nutzern 
keine Wahlmöglichkeit las-
sen, 

– ob sie das Netzwerk mit 
einer intensiveren Persona-
lisierung des Nutzungser-
lebnisses verwenden wol-
len, die mit einem potentiell 
unbeschränkten Zugriff auf 
Charakteristika auch ihrer 

„Off-Facebook“-Internet-
nutzung durch Facebook 
verbunden ist, oder 

– ob sie sich nur mit einer 
Personalisierung einverstan-
den erklären wollen, die auf 
den Daten beruht, die sie auf 
facebook.com selbst preis-
geben. 

Das Missbrauchsurteil – das 
nach gefestigter Rechtspre-
chung sowohl die Feststel-
lung nachteiliger Wirkungen 
auf den betroffenen Märkten 

voraussetzt als auch eine 
Abwägung aller beteiligten 
Interessen erfordert, die 
sich an der auf die Freiheit 
des Wettbewerbs gerich-
teten Funktion des GWB 
orientiert – beruht dabei im 
Wesentlichen auf folgenden 
Überlegungen: 

Facebook ist als Betreiber 
eines sozialen Netzwerks 
auf zwei Märkten tätig. Es 
bietet zum einen privaten 

Nutzern die Plattform als 
Medium zur Darstellung 
der Person des Nutzers in 
ihren sozialen Beziehungen 
und zur Kommunikation an. 
Es ermöglicht zum ande-
ren Unternehmen Werbung 
im Netzwerk und finanziert 
damit auch die Nutzerplatt-
form, für deren Nutzung 
die Nutzer kein (monetäres) 
Entgelt zahlen. Indem Fa-
cebook seinen Nutzern per-
sonalisierte Erlebnisse und 
damit über die bloße Platt-
formfunktion hinaus Kom-
munikationsinhalte bereit-
zustellen verspricht, ergeben 
sich allerdings fließende 
Übergänge und Verschrän-
kungen zwischen Leistun-
gen gegenüber den Nutzern 
und der Refinanzierung 
der Plattformbereitstellung 
durch unterschiedliche For-
men der Online-Werbung. 

Besondere Verantwortung 
von Facebook 

Als marktbeherrschender 
Netzwerk-Betreiber trägt 
Facebook eine besondere 
Verantwortung für die Auf-
rechterhaltung des noch be-
stehenden Wettbewerbs auf 
dem Markt sozialer Netz-
werke. Dabei ist auch die 
hohe Bedeutung zu berück-
sichtigen, die dem Zugriff 
auf Daten aus ökonomischer 
Perspektive zukommt. 

Der BGH bestätigt die missbräuchliche Ausnutzung einer 
marktbeherrschenden Stellung durch Facebook (Foto: Ste-
phan Baumann)

Fortsetzung auf Seite 2
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Die fehlende Wahlmöglich-
keit der Facebook-Nutzer 
beeinträchtigt nicht nur ihre 
persönliche Autonomie und 
die Wahrung ihres – auch 
durch die DSGVO geschütz-
ten – Rechts auf informatio-

nelle Selbstbestimmung. Vor 
dem Hintergrund der hohen 
Wechselhürden, die für die 
Nutzer des Netzwerks be-
stehen (‚Lock-in-Effekte‘), 
stellt sie vielmehr auch eine 
kartellrechtlich relevante 
Ausbeutung der Nutzer dar, 
weil der Wettbewerb wegen 
der marktbeherrschenden 
Stellung von Facebook seine 
Kontrollfunktion nicht mehr 
wirksam ausüben kann. 
Nach den Feststellungen 
des Bundeskartellamts wün-
schen erhebliche Teile der 
privaten Facebook-Nutzer 
einen geringeren Umfang 

der Preisgabe persönlicher 
Daten. Bei funktionie-
rendem Wettbewerb auf dem 
Markt sozialer Netzwerke 
wäre ein entsprechendes 
Angebot zu erwarten. Hie-
rauf könnten Nutzer auswei-

chen, für die der Umfang der 
Datenpreisgabe ein wesent-
liches Entscheidungskriteri-
um wäre. 

Nutzungsbedingungen von 
Facebook behindern den 
Wettbewerb

Die so ausgestalteten Nut-
zungsbedingungen sind 
auch geeignet, den Wettbe-
werb zu behindern. Zwar ist 
die Marktstellung von Face-
book in erster Linie durch 
direkte Netzwerkeeffekte 
geprägt, da der Nutzen des 
Netzwerks für die privaten 

Nutzer wie für die werbe-
treibenden Unternehmen 
mit der Gesamtzahl der dem 
Netzwerk angeschlossenen 
Personen steigt. Die Markt-
position von Facebook kann 
auch nur dann erfolgreich 

angegriffen werden, wenn 
es einem Konkurrenten ge-
lingt, in überschaubarer Zeit 
eine für die Attraktivität des 
Netzes ausreichende Zahl 
von Nutzern zu gewinnen. 
Jedoch handelt es sich bei 
dem Zugang zu Daten nicht 
nur auf dem Werbemarkt um 
einen wesentlichen Wett-
bewerbsparameter, sondern 
auch auf dem Markt sozialer 
Netzwerke. Der Zugang von 
Facebook zu einer erheblich 
größeren Datenbasis verstär-
kt die ohnehin schon ausge-
prägten ‚Lock-in-Effekte‘ 
weiter. Außerdem verbessert 

diese größere Datenbasis die 
Möglichkeiten der Finanzie-
rung des sozialen Netzwerks 
mit den Erlösen aus Werbe-
verträgen, die ebenfalls von 
Umfang und Qualität der zur 
Verfügung stehenden Daten 
abhängen. Wegen der nega-
tiven Auswirkungen auf den 
Wettbewerb um Werbever-
träge lässt sich schließlich 
auch eine Beeinträchtigung 
des Marktes für Online-
Werbung nicht ausschließen. 

Entgegen der Auffassung 
des Beschwerdegerichts 
(OLG Düsseldorf) bedarf es 
insoweit keiner Feststellung, 
dass es einen eigenständigen 
Markt für Online-Werbung 
für soziale Medien gibt und 
Facebook auch auf diesem 
Markt über eine markt-
beherrschende Stellung 
verfügt. Die Beeinträchti-
gung muss nicht auf dem 
beherrschten Markt eintre-
ten, sondern kann auch auf 
einem nicht beherrschten 
Drittmarkt eintreten.“ (ps)
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Perspektiven – Das Magazin
 der Metall- und Elektro-Industrie

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-
dere Druckereierzeugnisse, Hörfunk und elektronische und digitale Medien, 
einschließlich Multimedia-Anwendungen (Offline- und Online-Dienste und 
sonstige Online-Medien).

Rechtsanwälte Dr. Johannes Weberling 
Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Anders leben

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen für alle Medien, insbeson-
dere Fernsehen, Film, Bild- und Ton- und Datenträger aller Art, Zeitschriften, 
Literatur und Druckererzeugnissen aller Art.

SCM Bundes-Verlag gGmbH 
Bodenborn 43, 58452 Witten

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Babytalk

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Altmühltalerin
Verrückt wie Mary

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Isabella Schels 
Floriansmühlstraße 21, 80939 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Die Mädchen-WG – Im Schloss am See
Meine chaotische Hochzeit
Quiz ohne Grenzen
Kohl Kids
Für immer beste Freunde 
 ...ein Tier fürs Leben!

in allen möglichen Kombinationen, Schreibweisen, Darstellungsformen, 
Abwandlungen und Schriftarten für Druckereizeugnisse, Software-Er-
zeugnisse, Hörfunk, Film, Fernsehen, Bild-, Ton- und Datenträger aller Art, 
elektronische und digitale Medien und Netzwerke, insbesondere auch CD-
ROM, DVDs, CD-i, Offline- und Online-Dienste und sonstige Online-Medien.

Anwaltskanzlei Bettina Krause 
Hauptstraße 23, 82327 Tutzing

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Brasch
Thomas Brasch

in allen möglichen Schreibweisen, Darstellungsformen, Variationen, gra-
phischen Gestaltungen, Wortverbindungen und mit allen Zusätzen für alle 
Medien einschließlich elektronischer und digitaler Medien, insbesondere 
Hörfunk, Kino, Film, Fernsehen und Netzwerke einschließlich Streaming-
dienste, Offline- und Online-Dienste, Offline- und Online-Medien und -Pro-
dukte, Internetdomains, Veranstaltungen sowie für Bild-, Ton-, Bildton- und 
Datenträger.

Zeitsprung Pictures GmbH 
Alter Militärring 8a, 50933 Köln

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Dog Dates

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Katapult Filmproduktion GmbH 
Schlesische Straße 12, 10997 Berlin

Über 74.000 archivierte Titel!

Recherchieren Sie kostenlos unter

 titelschutzanzeiger.de
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